
um einen Maximalzeitraum. Die Wahl kann auch schon eher 
abgeschlossen sein, und man müßte diese mm auf alle Fälle bis 
zum 13. August hinauszögern. Dies ist unbedingt zu überden
ken.

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne befürwortet die Überweisung 
an den Innenausschuß und den Ausschuß für Arbeit und Sozia
les.

(Beifall vor allem bei Bündnis 90/Grüne)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:
Danke schön, Abgeordneter Täschner. Ich bitte jetzt Abge

ordneten Dr. Altmann, für die Fraktion CDU/DA das Wort zu 
nehmen.

Dr. Brick für die Fraktion CDU/DA:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Bundespersonalvertretungsgesetz berührt wesentliche 
Rechte der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, der 
Feuerwehr, der Bahn, der Volkspolizei, des Strafvollzuges, der 
Hochschullehrer, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Zoll
verwaltung, der Mitarbeiter der Binnenwasserstraßen, der 
Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Stadtwirtschaft und der 
Verwaltung der Sozialversicherung.

Die Fraktion der CDU/DA unterstützt darüber hinaus das An
liegen der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr, im Bereich der grenzüberschreitenden Verwaltungs
vereinheitlichung auf Länderebene statt des Bundespersonal
vertretungsgesetzes das Landespersonalvertretungsgesetz des 
jeweiligen Bundeslandes zu übernehmen.

Die Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/DA-Fraktion 
dankt der Deutschen Postgewerkschaft, der Gewerkschaft Öf
fentliche Dienste und Verkehr und der Gewerkschaft der Ei
senbahner für ihre Hinweise.

Sicherlich gibt es in diesem Gesetz viele Dinge, über die noch 
nachzudenken sein wird, etwa den Paragraphen 79, der unter 
Hinweis auf den Paragraphen 104 eigentlich abgeleitet ist von 
dem Beamtenstatus, wie er in der Bundesrepublik existiert und 
dort ähnliche Tätigkeiten anführt. Das sind sicherlich Defini
tionsfragen.

Die CDU/DA-Fraktion erachtet es für besonders wichtig, daß 
dieses Gesetz bald verabschiedet wird. Im Sinne unserer Be
schäftigten möchte ich hier einige Dinge hervorheben:

In allen Dienststellen mit mindestens fünf Wahlberechtigten 
sind Personalräte zu bilden. Wahlberechtigt sind die über 18jäh- 
rigen. Zur Wählbarkeit muß eine mindestens 6monatige Be
schäftigung im Bereich der obersten Dienstbehörde vorliegen. 
Im Personalrat sollen Vertreter der verschiedenen vertretenen 
Beschäftigungsarten vorhanden sein.

Die Wahl ist geheim und unmittelbar zu führen. Da wird es 
sicherlich in einigen Bereichen einige Schwierigkeiten geben, 
und zwar bei der Bahn und bei der Post, wo es kleine Außen
stellen gibt mit wenig Personal, die dann für diese Personal
ratswahlen weite Reisen antreten würden und dann zu Kandi
daten kämen, die sie noch nicht einmal kennen. Hier wäre 
eventuell die mittelbare Wahl zu prüfen.

Bei noch nicht bestehenden Personalräten können die vertre
tenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Die Leiter der 
Dienststellen haben unverzüglich nach Paragraph 21 (1) eine 
Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes einzube
rufen. Diese hat wiederum die Wahl des Personalrates unver
züglich einzuleiten. Das Wort „unverzüglich“ ist etwas schwam
mig, müßte wohl geklärt werden.

Nach einem mündlichen Hinweis - in dieser schnellebigen 
Zeit war das jetzt nicht nachzuprüfen - soll ein Ministerratsbe
schluß verabschiedet sein, wonach die Personalräte vom 13. Au
gust bis 12. Oktober gewählt werden sollen. Dann wäre es si
cherlich sehr an der Zeit, rasch mit der Vorbereitung der Perso
nalratswahlen zu beginnen.

Niemand darf die Wahl des Personalrates behindern. Die Ko
sten tragen die Dienststellen. Eine Minderung der Dienstbe
züge oder des Arbeitsentgeltes gibt es nicht. Dr. Moritz hat

schon die Frage geklärt, wie mit den schon gewählten Personal
räten zu verfahren ist.

Die Fraktion CDU/DA begrüßt auch den Gesetzestext, daß 
die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszu
bildendenvertretung einen so großen Einfluß auf die Personal
räte haben und sogar Beschlüsse aussetzen können.

Ab 300 Beschäftigte werden Personalräte von der dienstli
chen Tätigkeit freigestellt. Die Kündigung von Personalratsmit
gliedern bedarf der Zustimmung des Personalrates. Die Perso
nalvertretung berät mit dem Leiter der Dienststelle alle stritti
gen Fragen. Dienststellen und Personalräte führen keine Maß
nahmen des Arbeitskampfes gegeneinander und wachen dar
über, daß jede unterschiedliche Behandlung von Personen we
gen Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischer 
und gewerkschaftlicher Betätigung oder wegen ihres Ge
schlechts unterbleibt.

Die Personalräte wachen zugungsten der Beschäftigten über 
die Einhaltung der Gesetze, der Verordnungen und Tarifver
träge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen, 
die berufliche Eingliederung und Förderung Schwerbehinder
ter. Sie fördern das Verständnis zwischen deutschen und aus
ländischen Arbeitnehmern.

Gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
kümmern sich die Personalräte um die Belange der Jugendli
chen. Der Personalrat hat mitzubestimmen unter anderem bei 
der Einstellung, Eingruppierung der Tätigkeit, Versetzung, Ab
ordnung, Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze, Genehmi
gung einer Nebentätigkeit, sozialen Zuwendungen, Dienstwoh
nung und Dienstvereinbarung, über den Modus der Arbeitszeit
regelung, Urlaubsplan und Entlohnungsmethoden, aber auch 
über die Durchführung der Berufsausbildung, Fortbildung, Be
urlaubung und über Sozialpläne.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das vorliegende 
Gesetz wird in den Ausschüssen sorgfältig zu prüfen sein. Ich 
bin sicher, daß danach ein weiterer wichtiger Schritt in der De
mokratisierung und sozialen Sicherung des Arbeits- und Be
rufslebens getan sein wird.

Die Fraktion der CDU/DA stimmt der Überweisung in die 
Ausschüsse entsprechend dem Vorschlag des Präsidiums zu 
und schlägt weiterhin vor, dieses Gesetz auch in den Ausschuß 
für Gesundheitswesen zu überweisen. - Danke.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Dr. Brick. Ich hatte ursprünglich Dr. Altmann 
angekündigt. Die CDU hat umgestellt, und ich danke also jetzt 
Dr. Brick für das Verlesen des Standpunktes der CDU.

Als nächster schließt sich an Abgeordneter Seeger von der 
Fraktion DBD/DFD.

Seeger für die Fraktion DBD/DFD:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Mandat der Wähler, für die ich hier stehe, ist vorwiegend 
ein Mandat von Arbeitnehmern. Deshalb ist die Arbeitnehmer
vertretung Hauptinhalt und Ziel meiner persönlichen Politik. 
Aus diesem Grund bin ich prinzipiell für eine schnelle Einfüh
rung eines Personalvertretungsgesetzes.

Die Arbeitnehmervertretungen in den wirtschaftlichen und 
institutioneilen Einheiten unseres Landes werden von Gewerk
schaften, Betriebsräten und Personalvertretungen wahrgenom
men. In der DDR gibt es bis auf weiteres keine Beamten. Dem
zufolge können Personalvertretungen eigentlich nur Aufgaben 
analog den Betriebsräten wahrnehmen. Unter diesem Gesichts
punkt werde ich meine Ausführungen machen.

Der vor uns liegende Entwurf zum Personalvertretungsge
setz bedarf einer kritischen Bearbeitung. So bedeutet beispiels
weise die vorliegende Fassung des § 2 Abs.2 eine Einschrän
kung der Arbeit von Beauftragten der Gewerkschaften. Die 
Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und 
Befugnisse durch Beauftragte der in der Dienststelle vertrete
nen Gewerkschaften muß uneingeschränkt und ohne Regle
mentierung im allseitigen Interesse der Arbeitnehmer möglich
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